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Fachbereich Datum

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste,
Stadtentwicklung und Kultur

28.03.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin öffentlich /
nichtöffentlich

Fachbereichsausschuss 1 06.04.2022 Ö

Beteiligte Ämter einverstanden Datum

ja / nein

Beteiligung der Gemeinde gem. § 36 BauGB, hier Entscheidung
über die Zulässigkeit von Vorhaben nach § 31 BauGB

In der Sitzung am 10. Februar 2022 fasste der Stadtrat einstimmig folgenden
Beschluss:
Die Angelegenheit wird zur Beratung in den Fachbereichsausschuss 1 verwiesen.

Sachverhalt:

Für den ehemaligen Lebensmitteldiscountermarkt an der Koblenzer Straße 27-29 ist
ein Antrag auf Bauvorbescheid zwecks Erweiterung und Nutzungsänderung gestellt
worden.

Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 17Ä3/39 -
Koblenzer Straße - und ist, was die baulichen Maßnahmen betrifft - grundsätzlich
zulässig, da es dessen Festsetzungen nicht widerspricht und die Erschließung
gesichert ist.

Der Bauherr beabsichtigt, das Gebäude in drei Teilbereiche aufzugliedern.

In einem der vorgesehenen Einzelhandelsbetriebe sollen auf einer Verkaufsfläche
von 270 qm innenstadtrelevante Sortimente (davon 150 qm Gardinen und Zubehör;
des weiteren Heimtextilien, Haushalt, Deko, Bilderrahmen, Badzubehör,
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Küchenbedarf) angeboten werden.
Das entspricht einem Drittel der vorgesehenen Gesamtverkaufsfläche, wobei hier
nicht der Anteil, sondern die absolute Flächengröße zu bewerten ist.

Diese Sortimente widersprechen den Festsetzungen des Bebauungsplanes
hinsichtlich der getroffenen Art der Nutzung. Erlaubt sind nur Einzelhandelsbetriebe
mit nicht-innenstadtrelevanten Sortimenten aus der „Lahnsteiner Liste“.

Die „Lahnsteiner Liste“ wurde am 17. Dezember 2012 im Zuge des (damals
fortgeschriebenen) Einzelhandelskonzeptes durch den Stadtrat beschlossen.
Dort sind die innenstadtrelevanten Sortimente über entsprechende Nummern aus
der WZ 2008, der „Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statistischen
Bundesamtes“, angegeben; deren Gliederung dient als rechtsichere Definition über
die Bezeichnung aller Sortimente des Einzelhandels.

Nach der „Lahnsteiner Liste“ sind als innenstadtrelevant, und damit für das
beantragte Vorhaben nicht zulässig, aufgeführt:

 aus Nr. 47.59.2: Einzelhandel mit keramischen Erzeugnissen und Glaswaren;
 aus Nr. 47.51: Einzelhandel mit Haus- und Tischwäsche, z.B. Hand-, Bade-

und Geschirrtücher, Tischdecken, Stoffservietten, Bettwäsche;
 aus Nr. 47.53: Einzelhandel mit Vorhängen und Gardinen;
 Aus. Nr. 45.51: Einzelhandel mit Dekorations- und Möbelstoffen, dekorativen

Decken und Kissen, Stuhl- und Sesselauflagen u.ä.;
 aus Nr. 47.59.9: Einzelhandel mit Holz-, Kork-, Korb- und Flechtwaren.

Der Bebauungsplan Nr. 17Ä3/39 und das Einzelhandelskonzept 2012 können über
die Homepage der Stadt Lahnstein heruntergeladen werden.

Der Bauherr hatte sich in Kenntnis des Lahnsteiner Einzelhandelskonzeptes
seinerseits an das Büro Stadt+Handel gewandt, das dieses im Jahr 2011, dessen
Fortschreibung 2012 sowie gutachterlichen Untersuchungen zu ein Einzelvorhaben
2013 und 2015 erarbeitet hatte.
Das Büro hat im Auftrag des Bauherrn eine „Fachexpertise“ abgegeben, die als Fazit
zu folgendem Ergebnis kommt:
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Die „fachgutachterliche Perspektive“ begründet zwar keine Änderung der
„Lahnsteiner Liste“, die nach wie vor in der Form gilt, wie sie 2012 mit Abschluss des
Einzelhandelskonzeptes zustande gekommen ist.
Das Einzelhandelskonzept ist nach einem vorgeschriebenen Verfahren unter
Beteiligung der umliegenden Städte und Gemeinden sowie der Aufsichtsbehörde
erarbeitet worden.
Änderungen oder eine möglicherweise nach zehn Jahren anstehende
Gesamtfortschreibung können nur auf diesem Weg eingebracht werden.

Für das Vorhaben im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 17Ä3/39, der die
„Lahnsteiner Liste“ umsetzen soll, könnte im Wege einer Befreiung von den
Festsetzungen eine Zulässigkeit der vorgenannten Sortimente aus WZ 2008,

 aus Nr. 47.53: Einzelhandel mit Vorhängen und Gardinen und
 aus Nr. 45.51: Einzelhandel mit Dekorations- und Möbelstoffen, dekorativen

Decken und Kissen, Stuhl- und Sesselauflagen u.ä.
auf einer bestimmten Flächengröße (z.B. 200 qm) erreicht werden.

Über die Zulässigkeit des Vorhabens hinsichtlich der Erteilung einer Befreiung
nach § 31 Abs. 2 BauGB ist nach § 36 Abs. 1 BauGB im bauaufsichtlichen
Verfahren von der Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der
Gemeinde zu entscheiden.

Beschlussvorschlag:

Nach dem Ergebnis der Beratung.
Die Befreiung wird gemäß § 36 Abs. 1 i.V.m: § 31 Abs. 2 BauGB erteilt / nicht erteilt.

(Lennart Siefert)
Oberbürgermeister


